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Beitragsordnung des Schwimmclub Schwandorf e.V. 
 
 
 

§ 1 – Beiträge 

 

(1) Für Mitglieder des Vereins gelten folgende Beiträge: 

 

• Aufnahmegebühr 

• Einzelbeitrag 

• Familienbeitrag 

• Förderbeitrag 

25 Euro 

100 Euro 

200 Euro 

60 Euro 

 

(2) Die Aufnahmegebühr wird für jedes Mitglied einmalig bei Eintritt in den Verein fällig. 

 

(3) Der Einzelbeitrag gilt sowohl für Kinder und Jugendliche als auch für Erwachsene. 

 

(4) Der Familienbeitrag ist der maximale Beitrag für eine Familie (Eltern und/oder Kinder). 

 

(5) Ein Förderbeitrag kann von der Vorstandschaft für einzelne Mitglieder beschlossen werden, die 

nicht aktiv am Sportbetrieb teilnehmen (Vorstandschaft, Kampfrichter, Trainer, passive Mitglieder 

o.ä.). 

Der Status als Fördermitglied muss bei der Vorstandschaft per E-Mail beantragt werden. 

Die Aufnahmegebühr entfällt. 

 
 

§ 2 – Zusätzliche Beiträge 

 

(1) Für Schwimmer/innen der Wettkampfgruppen wird eine zusätzliche Wettkampfpauschale in Höhe 

von 35 Euro jährlich fällig. 

 
 


